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Schiedsgerichtsordnung 
des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e.V. 

unter Bezugnahme auf den § 39 des Statuts des Bundes 

 

I. Organisation des Schiedsgerichtswesens 

§ 1  Die nachstehende Schiedsgerichtsordnung findet Anwendung in allen Fällen des § 39 des Statuts des 
Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften e. V. – nachfolgend „Bund“ genannt.. 
Das Schiedsgericht ist zur abschließenden Streitschlichtung errichtet. Die Mitglieder des Bundes 
haben sich mit der Anerkennung des Statuts der Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen. 

§ 2  Das Schiedsgericht besteht aus einer bis drei Kammern mit je einem Vorsitzenden, der zum 
Richteramt befähigt sein muss, und zwei Bundesmeistern oder stellvertretenden Bundesmeistern als 
Beisitzer. 

§ 3 Die Mitglieder des Schiedsgerichts sowie für jeden Beisitzer zwei Stellvertreter werden vom 
Hauptvorstand auf fünf Jahre gewählt. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds erfolgt Neuwahl 
für den Rest der Amtszeit. 

 Jeweils zwei Beisitzer sowie deren Stellvertreter werden fest einer Kammer zugeordnet. 

§ 4  Die Schiedsgerichtsverfahren werden in der Reihenfolge ihres Eingangs auf der Geschäftsstelle des 
Bundes abwechselnd auf die einzelnen Kammern des Gerichts verteilt, in der Folge 1. Kammer, 2. 
Kammer, 3. Kammer. Bei Vakanz einer Kammer wird diese bei der Verteilung nicht berücksichtigt.  

 Fällt ein Vorsitzender durch Tod oder aus einem anderen Grund aus oder verweigert er die 
Übernahme oder Fortführung des Schiedsrichteramtes, so wird das Verfahren an die nächste 
Kammer gemäß vorstehender Regelung übergeben. 

 Fällt ein Beisitzer durch Tod oder aus einem anderen Grund aus oder verweigert er die Übernahme 
oder Fortführung des Schiedsrichteramtes, so wird er durch einen seiner Stellvertreter (in 
alphabetischer Reihenfolge) ersetzt. Sollten auch diese Stellvertreter nicht zur Verfügung stehen, so 
treten entsprechend die Beisitzer der folgenden Kammer in diese Funktion ein. 

§ 5 Der Hochmeister des Bundes hat die Mitglieder des Schiedsgerichts folgendermaßen zu verpflichten: 

 "Sie verpflichten sich, Ihr Amt als Schiedsrichter mit Gewissenhaftigkeit und unparteiischer 
Redlichkeit auszuüben." 

 Die Mitglieder des Schiedsgerichts verpflichten sich sodann mit der Erklärung: "Ich verpflichte mich." 

 Über die Verpflichtung ist eine Niederschrift anzufertigen und vom Hochmeister zu unterzeichnen. 

§ 6 Die Schiedsrichter sind verpflichtet, ihr Amt gewissenhaft zu erfüllen und ihre Stimme unparteiisch 
abzugeben. 

 Die Mitglieder des Schiedsgerichts haben über alles, was ihnen aus ihrer Tätigkeit als Schiedsrichter 
bekannt wird, unbedingtes Stillschweigen zu bewahren. 

 Schiedsrichter kann niemand sein, bei dem die Ausschließungsgründe des § 41 der 
Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen (z. B. Sachen, in denen er selbst Partei ist, in Sache seines 
Ehegatten oder verwandter oder verschwägerter Person, in Sachen, in denen er selbst als Beistand 
einer Partei, als Zeuge oder als Sachverständiger beteiligt war). 

 Schiedsrichter soll ferner niemand sein, der an der zur Verhandlung stehenden Streitsache mittelbar 
oder unmittelbar beteiligt ist. Wirkt ein solcher Schiedsrichter an einem solchem Schiedsspruch mit, 
ohne dass eine der Parteien die Mitwirkung gehörig gerügt hat, so wird dadurch die Rechtsgültigkeit 
des ergangenen Schiedsspruchs nicht berührt. 

 

II: Das Verfahren 

§ 7 Vordringliche Aufgabe des Schiedsgerichts ist es, zwischen den streitenden Parteien zu schlichten 
und die vergleichsweise Erledigung des Streites anzustreben. 

§ 8  Das Schiedsgericht ist sachlich zuständig für die im § 39 des Statuts des Bundes genannten Fälle. 
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§ 9  Ist eine einvernehmliche, vergleichsweise Erledigung des Verfahrens nicht möglich oder tunlich, ist 
das Schiedsgericht in der Rechtsfindung und in der Anordnung der Maßnahmen frei. 

 Das Schiedsgericht kann Strafmaßnahmen anordnen, insbesondere 
 a) zweitweilige oder dauernde Ausschließung eines Mitglieds aus der Bruderschaft, 
 b) zeitweilige oder dauernde Ausschließung einer Bruderschaft aus dem Bund, 
 c) Abberufung von Vorstandsmitgliedern der Bruderschaften, Regionalverbände und des Bundes, 
 d) Verhängung von Bußgeldern, insbesondere im Falle von Ehrenkränkungen, bis zu einer Höhe 

von 1.000,- € für Einzelpersonen, bzw. 2.500,- € für Verbände. 
 e) Aberkennung von Orden und Ehrenzeichen des Bundes. 

 Sonstige ihm geeignet erscheinende Maßnahmen bleiben dem Schiedsgericht unbenommen. 

§ 10 Die Anrufung des Schiedsgerichts hat unter Bezeichnung des Gegners schriftlich zu erfolgen. Es soll 
der der Klage zugrundeliegende Sachverhalt dargestellt und ein Klageantrag gestellt werden. Die 
Klage ist in dreifacher Ausfertigung an die Bundesgeschäftsstelle zu richten. Diese Unterlagen sind 
unverzüglich an den Vorsitzenden der zuständigen Kammer weiterzuleiten. 

 Der Vorsitzende hat die Klageschrift unverzüglich dem Beklagten zur Stellungnahme oder im Falle 
der Unzuständigkeit bzw. erkennbarer Befangenheit an den dann zuständigen Kammervorsitzenden 
zu übersenden. Dem Beklagten ist eine Frist zur schriftlichen Erwiderung zu setzen, die vier Woche 
nicht überschreiten soll. Der Vorsitzende kann die Erwiderungsfrist in Eilfällen auf bis zu zwei Tage 
verkürzen. Der Beklagte ist mit der Verfügung über die Fristsetzung darüber zu belehren, dass er bei 
nicht fristgerechter Erwiderung mit seinem Vortrag ausgeschlossen werden kann, wenn dieser zu 
einer Verzögerung des Verfahrens führt. 

 Der Vorsitzende soll nach Zugang der Erwiderung binnen vier Wochen  

a) den Verhandlungstermin innerhalb weiterer vier Wochen bestimmen, 

b) die Beisitzer unter Übersendung der Klageschrift und der Erwiderung sowie die Parteien und 
eventuelle Zeugen unter Angabe des Beweisthemas laden. 

 Die Ladung soll durch Einschreiben/Rückschein erfolgen. Eine Ladungsfrist von mindestens drei 
Tagen ist einzuhalten. 

§ 11 Die Sitzungen des Schiedsgerichts finden grundsätzlich im Hause der Bundesgeschäftsstelle statt. 
Dem Vorsitzenden ist es jedoch unbenommen, einen zweckmäßigen Tagungsort zu bestimmen. 

§ 12 Die Parteien haben zur Verhandlung persönlich zu erscheinen. Bruderschaften oder Verbände 
werden durch ihre vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder (§ 26 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
vertreten. Die Vertretungsberechtigung ist im Zweifel nachzuweisen. 

 Die Parteien können sich durch einen bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt und 
durch weitere geeignete Personen Beistand gewähren lassen. Die Kosten für die Beratung oder 
Vertretung einer Partei gehen, ohne Rücksicht auf Ausgang des Verfahrens und den im 
Schiedsspruch zu treffenden Kostenentscheid, stets zu Lasten der vertretenen Partei. 

 Das Schiedsgericht hat das Recht, einen ihm ungeeignet erscheinenden Parteivertreter 
zurückzuweisen. Bei der Vertretung durch Dritte ist schriftliche Vollmacht erforderlich. 

 Erscheint der Kläger nicht zur Verhandlung, so wird das Verfahren eingestellt. Die Kosten des 
Verfahrens sind ihm mit dem Einstellungsbeschluss aufzuerlegen. 

 Erscheint der Beklagte nicht, so wird in seiner Abwesenheit verhandelt und im Falle der Schlüssigkeit 
der Anrufung durch Schiedsversäumnisspruch, mit dem dem Beklagten auch die Kosten des 
Verfahrens aufzuerlegen sind, entschieden. 

§ 13 Die mündlichen Verhandlungen des Schiedsgerichts sind nicht öffentlich. Im Zweifel entscheidet der 
Vorsitzende über die Zulassung zu den Verhandlungen. 

 In der Verhandlung hat das Schiedsgericht den Sach- und Streitstand zu erörtern und gegebenenfalls 
die notwendigen Beweise zu erheben. Das Verfahren bestimmt das Schiedsgericht nach eigenem 
Ermessen. Die Bestimmungen über das schiedsrichterliche Verfahren gemäß §§1025 ff. ZPO gelten 
ergänzend. 

 Eine notwendige eidliche Vernehmung von Zeugen oder Parteien erfolgt durch das für den 
Tagungsort örtlich und sachlich zuständige ordentliche Gericht auf Ersuchen des Vorsitzenden der 
Schiedsgerichtskammer.  

 Der Vorsitzende ist befugt, einen Protokollführer für die Verhandlung zu bestellen, der an der 
Beratung nicht teilnimmt. 
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§ 14 Das Schiedsgericht entscheidet im Anschluss an die Verhandlung nach geheimer Beratung durch 
einfachen Mehrheitsbeschluss. Stimmenthaltung ist unzulässig. Der Schiedsspruch ist schriftlich zu 
fixieren. 

 Der Schiedsspruch ist vom Vorsitzenden nach der Beratung den Parteien zu verkünden und sodann 
in Schriftform, versehen mit Entscheidungsgründen und von den Mitgliedern der 
Schiedsgerichtskammer unterzeichnet, den Parteien durch Einschreiben/Rückschein binnen eines 
Monats zu übersenden. 

 Für den Fall, dass aus dem Schiedsspruch eine Vollstreckungsmaßnahme erforderlich sein wird, ist 
der Schiedsspruch der unterlegenen Partei durch den Gerichtsvollzieher zuzustellen. Zuständiges 
Gericht im Sinne § 1062 ZPO ist das für den Tagungsort der Schiedsgerichtskammer örtlich und 
sachlich zuständige Gericht. 

 Kommt es zu einem Vergleich, so hat sich der Schuldner gemäß § 1053 ZPO der sofortigen 
Zwangsvollstreckung aus dem Vergleich zu unterwerfen. 

§ 15 Wird von einer Partei der Einwand erhoben, dass das Schiedsgericht nicht zuständig sei, so 
entscheidet das Schiedsgericht nach Prüfung der Unterlagen selbst über seine Zuständigkeit. 

§ 16 Bei offensichtlich unzulässigen oder unbegründeten Anrufung kann der Vorsitzende der 
Schiedsgerichtskammer alleine entscheiden. Gegen diese Entscheidung, die durch 
Einschreiben/Rückschein zuzustellen ist, ist innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung 
durch eingeschriebenen Brief der Einspruch an die Schiedsgerichtskammer gegeben. 

 Nach dem Einspruch regelt sich das Verfahren entsprechend den vorstehenden Regelungen dieser 
Schiedsgerichtsordnung. 

§ 17 Sind bei Ablauf der Amtszeit der Schiedsgerichtskammern Verfahren anhängig, in denen bereits 
mündlich verhandelt wurde oder der Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt ist, so 
entscheidet die Schiedsgerichtskammer in ihrer bisherigen Besetzung. Die Schiedsrichter bleiben für 
diese Sache bis zur abschließenden Entscheidung im Amt. 

§ 18  Die Entscheidung des Schiedsgerichts ist endgültig. 

 

III: Die Kosten des Verfahrens 

§ 19  Die Kosten des Verfahrens werden vom Schiedsgericht auf Antrag durch Beschluss festgesetzt.  

 Das Schiedsgericht kann von sich aus oder auf Antrag einer Partei die Durchführung des Verfahrens 
oder bestimmter, im Lauf des Verfahrens gestellter Anträge (Ladung von Zeugen, Sachverständigen, 
Buchprüfungen u.ä.) von der Hinterlegung eines angemessenen Kostenvorschusses abhängig 
machen.  

§ 20 Die Mitglieder des Schiedsgerichts üben ihr Amt als Ehrenamt aus. Sie haben jedoch Anspruch auf 
eine Aufwandsentschädigung und eine Erstattung der Auslagen. Dies gilt auch für das Gericht, die 
Parteien sowie für vernommene bzw. geladene Zeugen und Sachverständige. 

 Die Höhe der Erstattungsansprüche richten sich für 

 den Vorsitzenden nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) 
 Beisitzer, Parteien, Zeugen und Sachverständige nach dem Gesetz über die Entschädigung 

von Zeugen und Sachverständigen (ZSEG) 
 das Gericht nach dem Gerichtskostengesetz (GKG). 

§ 21 Im Falle eines vergleichsweisen Abschlusses des Verfahrens trägt jede Partei ihre eigenen Kosten. 
Die Kosten des Schiedsgerichts trägt der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften. 

§ 22 Der dem Rechtsstreit zugrunde liegende Streitwert wird durch Beschluss des Schiedsgerichts 
festgesetzt. Ergeben sich im Lauf des Verfahrens vor dem Beschluss des Schiedsgerichts über den 
Streitwert Meinungsverschiedenheiten, hat der Vorsitzende eine einstweilige Entscheidung zu treffen, 
vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung durch das Schiedsgericht. 

§ 23 Die vorstehende Schiedsgerichtsordnung wurde am Sonntag, den 14. März 2010 von der 
Bundesvertreterversammlung in Leverkusen verabschiedet und in Kraft gesetzt. 


